
Waldspielgruppe Ebnet 

 
Satzung 

 

 
§ 1 Name, Sitz, Zweck 

(1) Der Name des Vereins lautet „Waldspielgruppe Ebnet“. Er soll in das Ver-
einsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Namens-
zusatz „e.V.“ 
(2) Er hat seinen Sitz in Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg. 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(4) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und Bildung von 
Kindern.  
(5) Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Errichtung von Wald-
spielgruppen. Der Verein leistet einen spezifischen Beitrag zur natur- und 
umweltpädagogischen Erziehung.  Der Verein setzt sich zum Ziel, die sozia-
len Kompetenzen der Kinder zu stärken und zu ihrem körperlichen und psy-
chischen Wohlergehen beizutragen.  
 

 
§ 2 Gemeinnützigkeit 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der 
Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Aus-
gaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 
 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge 
(1) Die Mitgliedschaft im Verein kann auf schriftlichen Antrag jede voll ge-
schäftsfähige, natürliche Person oder jede juristische Person erwerben, die 
gewillt ist, den Vereinszweck zu fördern. Über die Aufnahme der Mitglieder 
entscheidet der Vorstand. 
(2) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags ist nicht anfechtbar und muss nicht 
begründet werden. 
(3) Jedes Mitglied verpflichtet sich, in jedem Kalenderjahr zu einer Beitrags-
zahlung. Die Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrags bestimmt die Mitglieder-
versammlung. Näheres regelt die Beitragsordnung. 
(4) Tritt ein Mitglied in ein Beschäftigungsverhältnis mit dem Verein, ruht die 
Mitgliedschaft. 
 

 



§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss, Strei-
chung oder Tod. 
(1.1) Die Streichung erfolgt, wenn das Mitglied mit der Zahlung seiner finan-
ziellen Verpflichtung gegenüber dem Verein trotz zweimaliger schriftlicher 
Mahnung im Rückstand ist. 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand 
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von drei Monaten möglich. 
(3) Ein Mitglied kann jederzeit mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausge-
schlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Interessen des Vereins 
verstößt, oder ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt. 
 

§ 5 Die Organe des Vereins 
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
 
§ 6 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden, dem 
Kassenwart und dem Schriftführer. 
(2) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von 1 Jahr gewählt. Sie bleiben bis zur Wahl des nächsten Vorstandes 
im Amt. 
(3) Der 1. und der 2. Vorsitzende sind einzeln vertretungsberechtigt im Sinne 
des §26 BGB. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
(4) der Vorstand ist verantwortlich für: 
1. die Führung der laufenden Vereinsangelegenheiten, 
2. die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
3. die Verwaltung des Vereinsvermögens, 
4. die Buchführung, 
5. die Erstellung des Jahresberichts, 
6. die Vorbereitung und 
7. die Einberufung der Mitgliederversammlung. 
(5) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder eingeladen 
und mindestens die Hälfte aller Vorstandsmitglieder anwesend ist. Es ent-
scheidet die Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Versammlungsleiters. Von der Vorstandssitzung ist ein Protokoll 
anzufertigen, das allen Vorstandsmitgliedern zugeleitet wird. 
 
 

§ 7 Die Mitgliederversammlung, Zuständigkeit, Einberufung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 
1. die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder, 
2. die Entgegennahme des Tätigkeits- und Kassenberichts und die Entlastung 
des Vorstands und der Kassenführung, 
3. die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages und 



4. die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des 
Vereins, 
(2) Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind sämtliche Mitglieder 
berechtigt. Die ordentliche Mitgliederversammlung wird mindestens einmal 
im Jahr abgehalten. Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung des 
Vorstands unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen. Der Einladung sind 
eine Tagesordnung sowie die Gegenstände der anstehenden Beschlussfas-
sungen beizufügen. 
(3) Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung erfolgt durch Handzei-
chen mit einfacher Mehrheit. Auf Antrag wird geheim abgestimmt. Satzungs-
änderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen. Die 
Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von 2/3 beschlossen wer-
den. 
(4) Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, beim Vorstand eine Ergänzung der Ta-
gesordnung zu beantragen.  
(5)Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen. Die Nieder-
schrift ist vom Protokollanten und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. Das 
Protokoll ist den Mitgliedern zugänglich zu machen. 
 
 
§ 8 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann einberufen werden, wenn 
dies im Dienste de Vereinsinteressen erforderlich erscheint, oder wenn die 
Einberufung von mindestens 1/5 der Mitglieder schriftlich unter Angabe von 
Gründen bei einem Vorstandsmitglied verlangt wird. In dringlichen Fällen 
kann in der außerordentlichen Mitgliederversammlung auch über Satzungs-
änderungen entschieden werden. 
 
§ 9 Auflösung des Vereins, Liquidatoren 

(1) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten 
Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung 
für die Erziehung und Bildung von Kindern.  
 
 
Freiburg, den 10.7.2008  
 


